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Dipl.- Fischereiing. Roland Müller Landratsamt Hildburghausen



Rechtsgrundlagen – die Theorie Die Wasserrahmenrichtlinie wollen wir ausklammern, sie ist in deutsches Recht umgesetzt und zwar durch: • Wasserhaushaltsgesetz v. 31. Juli 2009, §§ 6, 38, 41 und 42 • Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20. Juli 2011 • Weitere Normen, die mit der Thematik nicht im Zusammenhang stehen • Diverses Landesrecht • Rahmen- und Bewirtschaftungspläne



Es gibt keine einheitliche Definition „Gewässerrandstreifen“. Mitunter ist auch von einem Uferrand- oder Uferstreifen die Rede (Gewässerrahmenplan Thüringen).



Halten wir uns zunächst an das Wasserhaushaltsgesetz!



§38 Abs. 1 Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen. § 38 Abs. 2 Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante. Abs. 3 Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. Die Länder können davon abweichende Regelungen erlassen, davon hat Thüringen bis heute keinen Gebrauch gemacht!



Im § 38 Abs. 4 WHG werden nun eine Reihe von Handlungsverboten für den Gewässerrandstreifen aufgeführt. Ziel dieser Verbote ist ein umfassender Schutz dieser Randstreifen. Die Notwendigkeit des Schutzes der Gewässerrandstreifen ergibt sich bereits aus § 6 Abs. 1 Ziffer 1-6 WHG, der die allgemeinen Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung definiert (EU-Rechtskonform). Der von der Wasser-Rahmenrichtlinie geforderte gute ökologische Zustand kann nur erreicht werden, wenn die hydromorphologischen Qualitätskomponenten eines Fließgewässers den Referenzbedingungen entsprechen. Die Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer vom 20. Juli 2011 gibt uns in den Anlagen 3 und 4 dazu die entsprechenden Vorgaben.



Bei der Lösung des hier geschilderten Konflikts zwischen den Flächeneigentümern Ufer/Wasser (sofern es nicht in einer Hand liegt) hilft uns das Thüringer Wassergesetz vom 18. August 2009. In den §§ 6-12 finden wir die Rechtsgrundlage bei Veränderungen der Uferlinie. Folgende Grundaussagen sind darin enthalten: • Bei eigenständigen Gewässergrundstücken ist die Uferlinie bei Mittelwasserstand die Grundstücksgrenze. • Eine Verlandung wächst dem Eigentümer des Ufergrundstückes zu. • Wird ein Teil eines Ufergrundstückes durch natürliche Ereignisse dauerhaft überstaut, wächst es dem Gewässergrundstück zu. • Das Eigentum an einem neu entstandenen Gewässerbett geht auf das Eigentum am alten Gewässerbett über.



• In den genannten Fällen hat der Eigentümer des Gewässerbettes den Eigentümer des Ufergrundstückes zu entschädigen. • Im Innenbereich oder in überplanten Gebieten kann der Eigentümer des Ufergrundstückes an Stelle der Entschädigung den ursprünglichen Zustand wieder herstellen, wenn die Nutzung des Grundstückes erheblich beeinträchtigt ist. • Im Außenbereich ist das nicht zulässig!! • Das Recht auf Entschädigung oder Wiederherstellung erlischt nach drei Jahren. • Inseln bleiben im bisherigen Eigentum.



Konfliktzone Landwirtschaft



Uferrecht ist nach ThürWG unteilbar, es gilt auch für landwirtschaftliche Nutzflächen. Ein Flächenverlust ist hinzunehmen. Ein angemessener Uferschutz ist hier aber angeraten!!! Er kann vom Landwirt bzw. Flächeneigentümer auch auf der Grundlage des Bürgerlichen Rechts verlangt werden.



Auch das Europäische Beihilferecht für Landwirtschaftsbetriebe greift in den Themenkreis direkt ein Durch: • Verordnung (EG) Nr. 73/2009 vom 19. Januar 2009 – Allgemeine Bestimmungen über die Direktzahlungen Anhang III dieser Verordnung legt verbindliche Standards fest, an die eine Betriebsprämie gebunden ist – sog. anderweitige Verpflichtungen oder Cross Compliance genannt. Demnach ist die Schaffung von Pufferzonen entlang von Wasserläufen eine solche anderweitige Verpflichtung. In CC sind „nur“ die Klärschlammrichtlinie, die Nitratrichtlinie und die Pflanzenschutzmittelrichtlinie zu berücksichtigen – es gibt keine Anforderungen an die Gewässerstruktur! Der Landwirt muss also keinen Gewässerrandstreifen fördern und entwickeln.



CC definiert aber auch Landschaftselemente, die auf einer Nutzfläche vorhanden sein dürfen. Sie sind Bestandteil der Fläche, für die der Landwirt Betriebsprämie erhält. Diese Landschaftselemente dürfen nicht beseitigt werden, sonst droht ein Verfahren wegen Verstoßes gegen CC – Bestimmungen. Ein solches Landschaftselement wäre z. B. ein Feldgehölz direkt am Gewässerrand. Weiterhin muss ein Landwirt im Rahmen seiner CC Verpflichtungen seine Flächen in einem guten Bewirtschaftungszustand halten. Er muss z. B. Gehölzsukzession außerhalb des Gewässerrandstreifens beseitigen, sonst droht ihm ebenfalls ein CC – Verfahren. Eine Beseitigung von standortgerechten Bäumen und Sträuchern im Gewässerrandstreifen ist nach § 38 Abs. 4 Ziffer 2 aber nicht zulässig.



Fazit: Ist ein Gewässerrandstreifen mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern bewachsen und grenzt er an eine landwirtschaftliche Nutzfläche, muss dieser Streifen aus der beihilfefähigen Betriebsfläche herausgerechnet werden, sonst kommt es zur Kollision zwischen CC – Verpflichtung und der Verpflichtung nach § 38 Abs. 4 WHG. Das muss den Landwirten so ehrlich gesagt werden.



Vielen Dank!
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